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Pressemitteilung 
 
 
 

Veranstaltung in Roden-Ansbach darf stattfinden 
 
 
 
In einem Sofortbeschluss vom heutigen Tage kommt die 5. Kammer 
des Verwaltungsgerichts Würzburg zu dem Ergebnis, dass das Verbot 
des „4. Nationalen Frankentages“ in Roden-Ansbach durch die Ver-
waltungsgemeinschaft Marktheidenfeld zu Unrecht erfolgt ist. 
 
Abgesehen von erheblichen formellen Fehlern des Bescheides habe 
die Verwaltungsgemeinschaft sich auf eine unrichtige Rechtsgrundla-
ge gestützt. Zudem habe sie das ihr zustehende Ermessen nicht feh-
lerfrei ausgeübt.  
 
Im Übrigen sei ein sicherheitsbehördliches Einschreiten zum Verbot 
einer solchen Veranstaltung nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr 
für die im Gesetz aufgeführten Schutzgüter zulässig. Auch daran fehle 
es. Die von der Verwaltungsgemeinschaft  im Verbotsbescheid aufge-
zeigten Gefahren beruhten durchweg auf Mutmaßungen der Behörde 
und fänden keinen Anhalt in den Behördenakten. 
 
Insgesamt sei ein Verbot auch unverhältnismäßig, weil allen beste-
henden (Rest-) Risiken, die von der Veranstaltung ausgingen, durch 
Einzelanordnungen begegnet werden könnte. Die Untersagung einer 
Veranstaltung komme nur in Betracht, wenn Anordnungen für den Ein-
zelfall nicht ausreichten. 
 
Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zum Bayer. Verwaltungs-
gerichtshof in München möglich. 
 
(VG Würzburg, B. v. 9.8.2011 Nr. W 5 S 11.608) 

 


